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Regelwerk  
 
Disqualifikation in der letzten Spielminute 
 
Die Änderungen der Regeln zum 01.07.2010 haben eine neue Betrachtung der letzten 
Spielminute mitgebracht. Im letzten Infobrief hatten wir uns eingehend mit der Regel 8:10 c 
befasst, heute wollen wir nun die Regel 8:10 d betrachten, eine Entscheidung entsprechend 
dieser Regeln führt dann zur Disqualifikation mit Bericht. 
 
 
Regel 8:10 D) Wenn der Ball in der letzten Spielminute im Spiel ist und der 
gegnerischen Mannschaft durch ein Vergehen im Sinne von Regel 8:5 oder 8.6 die 
Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare 
Torgelegenheit zu erreichen, ist das Vergehen nicht nur mit Disqualifikation laut 8:5 oder 
8:6 zu bestrafen, sondern es muss auch ein schriftlicher Bericht eingereicht werden. 
 
Erste Bedingung: es läuft die letzte Spielminute 
Zweite Bedingung: der Ball ist im Spiel 
Dritte Bedingung: die gegnerische Mannschaft begeht ein Vergehen gemäß Regel 8:5 
oder 8:6 
Vierte Bedingung: der gegnerischen Mannschaft wird die Chance genommen in eine 
Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen 
 
Auch hier wollen wir die vier Bedingungen noch einmal etwas näher betrachten: 
 
Erste Bedingung: siehe Erläuterungen zur Regel 8:10 c  
 
Zweite Bedingung: der Ball ist im Spiel 
Hierbei handelt es sich um alle laufenden Spielsituationen. 
Dritte Bedingung: die gegnerische Mannschaft begeht ein Vergehen gemäß  
Regel 8:5 oder 8:6 
Das Vergehen muss also gesundheitsgefährdend sein (8:5), oder aber die Aktion ist 
besonders rücksichtslos, besonders gefährlich, vorsätzlich oder arglistig und muss dann 
gemäß Regel 8:6 mit DQ und Bericht erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 



Vierte Bedingung: der gegnerischen Mannschaft wird die Chance genommen in eine 
Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen 
Die Schiedsrichter müssen der Überzeugung sein, dass tatsächliche eine Chance 
vereitelt wurde in eine Torwurfsituation zu gelangen oder es wird die Chance vereitelt 
eine klare Torgelegenheit zu erhalten. In beiden Fällen muss dann auf DQ gemäß Regel 
8:10 d entschieden werden. Ist der Angreifer bereits in einer klaren Torgelegenheit und 
die Spielfortsetzung ist unbedingt ein 7-m, so kann nicht auf DQ gemäß Regel 8:10 d 
entschieden werden. Hier muss dann die Situation gemäß Regel 8:5 oder 8:6 
entschieden werden. 
 
 
Bitte beachtet, dass immer alle vier Bedingung zutreffen müssen, sonst ist eine 
Bestrafung gemäß Regel 8:10 d nicht möglich. 
  
 
 
 
 
Fragen zu allen Regeln beantwortet Euch gern der Schiedsrichterlehrwart Marcus Johnen. Ihr 
könnt ihn via E-Mail (M.Johnen@gmx.de) oder auch Mobil unter 0152-57943491 erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


